
 
Landgericht Hannover 
Geschäfts-Nr.: 
18 O 55/03 
 
 
 

Verkündet lt. Protokoll am: 
14. Oktober 2003 
 
Lukawsky-Deiters, Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin/beamter der Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes! 
 

Versäumnisurteil 
 

In dem Rechtsstreit 
 

des Herrn Anwalt Rechtsanwalt, Internetrecht Str. 75, 30163 Hannover 
Kläger 

 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Ralf Möbius, Wolfenbütteler Str. 1A, 30519 Hannover, 
 
gegen 
 
Herrn Jörg Urheber, Urheberrecht 23, 10777 Berlin 

Beklagter 
 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Domain Recht, Wettbewerb 20, 40237 Düsseldorf, 
 
hat die 18. Zivilkammer des Landgerichts Hannover auf die mündliche Verhandlung vom 14. Oktober 
2003 durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Landgericht U. Kleybolte,  
den Richter am Landgericht Bordt und 
den Richter am Landgericht Bodenstein 
 
für R e c h t erkannt: 
 
 
 
1. daß eine Verpflichtung des Klägers gegenüber dem Beklagten, es bei Meidung einer für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung unter Ausschluss der Einrede des 
Fortsetzungszusammenhangs fälligen Vertragsstrafe in Höhe von € 5.100,00 zu unterlassen, 
die in der Anlage I zu dieser Klage aufgeführten beiden Lichtbilder unter der Überschrift 
"Nachts im Park" und die im übrigen in der Anlage I als Dateien näher bezeichneten 
Lichtbilder 1210_Kelby3.jpg, 1210_Kelby4.jpg, 1211_Matvei.jpg, 1211_Matvei2.jpg, 
1213_Kelby5.jpg, 1213_Kursant1.jpg, 1213_Kursant2.jpg, 1027_anthony23.jpg, 
1030_kitchencounter.jpg, 1031_office032.jpg, 1033_ant02.jpg, 1033_ant03.jpg, 
1033_ant04.jpg, 1033_ant08.jpg, 1034_bignsoft.jpg, 1035_blacknblueleather1.jpg, 
1035_blacknblueleather2.jpg, 1154_cutie2810.jpg, 1201_AF0083_19.jpg, 
1201_AF0083_27.jpg, 1210_Kelby1.jpg, 1210_Kelby2.jpg, 
117_Holger%Bkane-by-ABC025.jpg, 119_holger2-by-ABC-023.jpg, 
119_holger2-by-ABC-023.jpg, 119_holger2-by-ABC-025.jpg, 119_holger2-by-ABC-093.jpg, 
119_holger2-by-ABC-096.jpg, 121_b427x113.jpg, 122_mirko1-028.jpg, 
122_mirko1-069.jpg und 122_mirko1-109.jpg  zu veröffentlichen und zu verbreiten, ohne 
hierzu berechtigt zu sein, insbesondere wenn dies über die Seite www.boyscity.de geschieht, 
nicht besteht, 
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2. daß eine Verpflichtung des Klägers gegenüber dem Beklagten, der Gaytainment GbR 
Auskunft über die Verwendung der im Antrag zu 1. genannten Fotografien zu erteilen, nicht 
besteht, 
 
3. daß eine Verpflichtung des Klägers gegenüber dem Beklagten, an die Gaytainment GbR 
eine Lizenzgebühr in Höhe von € 723,16 für die Nutzung Bildmaterial auf www.boyscity.de 
mit der Bezeichnung 001christian18_park_wix_2001_06_19xxx, 
001kriss18_studio_soft_2000_12_01, 001spider20_park_soft_2000_08_26 sowie 
001mirko18_studio1_wix_2001_03_25 zu zahlen nicht besteht, 
 
4. daß eine Verpflichtung des Klägers gegenüber dem Beklagten, der Gaytainment GbR 
Schadensersatz für eine Veröffentlichung und Verbreitung der im Antrag zu 1. angeführten 
und entsprechend der in der Anlage I näher bezeichneten Lichtbilder zu zahlen, nicht besteht 
 
5. daß eine Verpflichtung des Klägers gegenüber dem Beklagten, der Gaytainment GbR die 
Kosten der Beauftragung des Rechtsanwalts Dr. Domain Recht, Düsseldorf nach Maßgabe 
einer 7,5/10 Gebühr auf einen Streitwert von € 16.000,00 zzgl. Auslagen und Umsatzsteuer in 
Höhe von € 515,62 zu zahlen, nicht besteht. 
 
 
 
6. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
 
7. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar 
 
 
 
 
 
 
U. Kleybolte Bordt Bodenstein
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